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Bulgarische Rechtsanwaltskanzlei mit österreichischen Klienten 

Erzielt eine bulgarische Kapitalgesellschaft, die einer österreichischen GmbH vergleichbar ist, 

aus einer rechtsanwaltlichen Betreuung von in Österreich ansässigen Klienten Einkünfte und 

werden diese Einkünfte nach österreichischem und bulgarischem Recht der GmbH 

zugerechnet und folglich in Bulgarien in den Händen der Kapitalgesellschaft der Besteuerung 

unterzogen, dann sind diese Einkünfte nach Artikel 4 DBA-Bulgarien in Österreich von der 

Besteuerung freizustellen, soferne die bulgarische GmbH keine Betriebstätte (zB in einem 

angemieteten oder von einem Klienten zur Verfügung gestellten Büroraum) in Österreich 

unterhält. Mit dem künftigen Wirksamwerden des 2010 unterzeichneten neuen Abkommens 

wird insoweit keine Änderung eintreten. 

Besteht hingegen eine inländische Betriebstätte, wären zur Frage der Steuerpflicht des 

Anwaltes noch gesonderte Überlegungen anzustellen, die allerdings eine Klärung 

voraussetzen, auf welcher Rechtsgrundlage der Anwalt für die GmbH tätig wird. Desgleichen 

wären gesonderte Überlegungen nötig, wenn die Einkünfte nicht der GmbH, sondern dem 

Anwalt unmittelbar zuzurechnen sind. 
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